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RS OGH 1967/7/13 1Ob100/67
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.07.1967

Norm

AußStrG §26

AußStrG §158

Rechtssatz

Der Substitutionsp5egschaftsrichter, der nicht zugleich Verlassenschaftsrichter des Testators ist, ist nicht berechtigt,

über die Aufhebung des Substitutionsbandes zu erkennen. Hiezu ist nur der Verlassenschaftsrichter des Testators

befugt, soweit nicht eine Austragung im Prozeß in Frage kommt.
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